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1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO)

GE

Baugrenze

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

Maximal zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ)
Maximal zulässige 
Geschossflächenzahl (GFZ)
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0,80 II

Art der Baulichen Nutzung zulässige Dachneigung

Maximal zulässige 
Anzahl an Vollgeschossen

GE1,2,3

25 m, 18 m, 16 m0,80

a abweichende Bauweise

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen

Richtungssektoren (nachrichtlich übernommen)
(Schalltechnischer Bericht "TA-D 2024-01-19", TAD - Technische Akustik)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 16 (5) BauNVO

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für 
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4 und Absatz 4 , § 9 Absatz 1 
Nummer 12, 14 und Absatz 6 BauGB) Zweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen:

9. Grünflächen (§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

12. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
      zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Bestandsgehölze zu erhalten

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern & sonstigen Bepflanzungen

Baum gem. Pflanzliste zu pflanzen

Maximal zulässige Gebäudehöhe

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4,
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Elektrizität (Trafostation)

Flächen für die Landwirtschaft

Extensiv genutztes Grünland

Öffentliche Grünfläche

Ein- und Ausfahrt

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (naturbelassener Wanderweg)

Gewerbegebiet (GE) [§ 8 BauNVO i.V.m. §1 BauNVO]
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bestehende Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs
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Höhenlinien mit Höhenangabe

Grundstücksgrenze

Flurnummer

Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich übernommen)

Leitung Strom (nachrichtlich übernommen)

Leitung Wasserversorgung (nachrichtlich übernommen)

Sichtdreiecke (Bereiche freizuhalten)

Straßenplanung (nachrichtlich übernommen)

Regenwasserleitung (nachrichtlich übernommen)

Schmutzwasserleitung (nachrichtlich übernommen)

Schmutzwasserdruckleitung (nachrichtlich übernommen)

Reptilienschutzzaun (V8)

Bauzaun (V8)

Emissionsbezugsflächen (nachrichtlich übernommen)
(Schalltechnischer Bericht "TA-D 2024-01-19", TAD - Technische Akustik)
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Entwurf                                                                25.11.2024

VERFAHREN (1/1)

1. Die Marktgemeinde Dombühl hat in der Sitzung vom 29.01.2024 gemäß § 2 Abs. 
    1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
    wurde am 14.02.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
    Darlegung und Anhörung für die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans in der Fassung 
    vom 15.07.2024 hat in der Zeit vom 12.08.2024 bis 13.09.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
    § 4 Abs. 1 BauGB für die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans in der Fassung 
    vom 15.07.2024 hat in der Zeit vom 12.08.2024 bis 13.09.2024 stattgefunden.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... wurden die Behörden 
    und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
    .................... bis .................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... wurde mit der 
    Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ....................  bis .................... 
    öffentlich ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Dombühl hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................. den
    Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung
    beschlossen.

Dombühl, den .......................

.....................................................................                             (Siegel)
Jürgen Geier, 1.Bürgermeister

7. Ausgefertigt

Dombühl, den .......................

.....................................................................                             (Siegel)
Jürgen Geier, 1.Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................... gemäß  
    §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
    Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Marktgemeinde 
    zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
    gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des 
    § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde 
    in der Bekanntmachung hingewiesen.

Dombühl, den .......................

.....................................................................                             (Siegel)
Jürgen Geier, 1.Bürgermeister

Waldrebe
Efeu
Geißblatt
Echter Wein

Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan  Nr. 21
„Gewerbegebiet Dombühl-Süd“

10. Photovoltaik [§9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB]
Es sind mind. 50 % der geeigneten Dachflächen mit Photovoltaikanlagen zu belegen, sofern 
dies technisch möglich ist. Ausnahmsweise kann davon abgewichen werden, wenn der Netz-
anschluss vor Ort keine ausreichende Einspeisung ermöglicht. Dächer unter 50 m² sind von 
dieser Festsetzung ebenfalls ausgenommen. Alternativ können Photovoltaikanlagen auch an 
den Fassaden der Außenwände realisiert werden.

11. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
      Natur und Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

11.1 Zuordnungsvorschriften [§ 9 Abs. 1a BauGB]
Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB sind die Flächen A1, A2, A3, A4, A5, A6, A2

CEF
, A3

CEF
, A4

CEF
 

einschließlich aller darauf bezogenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft den durch das Gewerbegebiet verursachte Eingriffen in 
Natur und Landschaft zugeordnet.

11.2 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
        Funktionalität  [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]
Vermeidungsmaßnahmen
Reptilien
V1 Aufstellen von Reptilienschutzzäunen
Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein fester Reptilienschutzzaun aufzustellen, der die Eidechsen-
lebensräume entlang des Bahndammes vom Baufeld abtrennt. Der Zaun verläuft an der aktu-
ellen Bahntrasse und entlang des alten Bahndamms an der südlichen Böschungskante. Der 
Zaun ist entlang der gesamten Länge des aktuellen und ehemaligen Bahndammes aufzu-
stellen. Der Reptilienschutzzaun ist lückenlos mit Bodenschluss aufzustellen und hat über dem 
Gelände eine Höhe von 50 cm aufzuweisen. Der Zaun ist mind. 10 cm in den Boden einzu-
binden. Die Halterung (Moniereisen) ist auf der Baufeldseite anzubringen, um ein Überklettern 
durch die Eidechsen zu verhindern. Der Schutzzaun ist regelmäßig auf beiden Seiten auf einer 
Breite von 0,75 m händisch auszumähen. Der Zaun darf nicht von Vegetation überwachsen 
werden, die von den Eidechsen als Möglichkeit zum Überklettern des Zaunes genutzt werden 
kann. Das Mähgut muss von der Fläche entfernt werden. Nach dem Ende der Bauarbeiten 
ist der Zaun wieder zu entfernen.

V10 Kein zukünftiger Aus- und Neubau des bestehenden naturbelassenen Wanderwegs in 
nachgewiesenen Zauneidechsenlebensräumen
Die Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (naturbelassener Wanderweg)
darf im Bereich des Bestandes nicht verändert oder neu angelegt werden. Im Bereich des be-
stehenden Ackers ist dieser Weg als Grünweg außerhalb des Reptilienschutzzaunes anzu-
legen. 

Amphibien
V2 Bauzeitenregelung Laubfrosch
Zum Schutz von Laubfröschen werden in den gekennzeichneten, potentiellen Laubfrosch-
lebensräumen folgende Bauzeitbeschränkungen festgelegt:
- zwischen 01.10. bis 28.02. nur Gehölzrückschnitte, kein Befahren der Flächen
- zwischen April und Oktober ist eine Rodung der Wurzelbereiche der zurückgeschnittenen 
  Bereiche möglich.

Vögel
V3 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vögeln hat die Baufeldfreimachung sowie der 
Gehölzschnitt nur in der Zeit zwischen 01. Oktober bis 29. Februar (gemäß § 39 Abs. 5 
BNatSchG) zu erfolgen. Ein unmittelbarer Baubeginn nach der Baufeldfreimachung (wenn 
Ende Februar) ist sicherzustellen, um eine erneute bzw. spätere Besiedelung insbesondere 
durch Offenland-Bodenbrüter zu vermeiden.Kann aus vorhabenbedingten Gründen ein Bau-
beginn ab Ende Februar nicht gewährleistet werden, sind folgende Maßnahmen je nach 
Ausgangsbiotop ab 01.03. bis 30.09. erforderlich:
Offenlandflächen (Acker): Auf den zu vergrämenden Flächen werden sog. Flatterbänder 
(rot-weißes Kunststoff-/Absperrband) aufgestellt. Diese sind vor Beginn der Brutzeit mit einer 
Mindestlänge von 1 Meter an mindestens 1,5 m hohen Stangen oder Pfählen so anzubringen, 
dass sie sich frei bewegen können. Stangen oder Pfähle sind in einem Abstand von max. 10 m 
zueinander auf der betreffenden Fläche zu positionieren.
Gehölzflächen: Ab Ende Februar ist der Aufwuchs regelmäßig durch die ökologische Baube-
gleitung zu kontrollieren und ggf. ein Rückschnitt der Rodungsfläche bis zum Baubeginn durch-
zuführen, um die Rodungsfläche unattraktiv zu belassen und eine Vogelbrut zu verhindern. 
Die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahmen ist regelmäßig durch die ökologische Bau-
begleitung zu kontrollieren.

V4 Minimierung Vogelschlagrisiko
Um das Vogelschlagrisiko für Brutvögel zu minimieren, ist auf große Verglasungen an den 
Gebäuden des Gewerbegebietes zu verzichten bzw. müssen diese entsprechend optimiert 
werden, damit das Kollisionsrisiko verringert wird. Dazu eignen sich bei transparentem oder 
spiegelndem Glas am besten nichttransparente Muster. Weitere Möglichkeiten sind zum 
Beispiel halbdurchlässiges Glas, Fliegengitter oder individuell gestaltete Außenverkleidungen.

Fledermäuse
V5 Vermeidung von bauzeitlichen Störungen
Um eine Störung von Fledermäusen außerhalb ihrer Winterruhe (15.03. – 31.10.) zu vermeiden, 
sind Bautätigkeiten während dieser Zeit ausschließlich bei Tageslicht durchzuführen. Auf eine 
nächtliche Baustellenbeleuchtung ist zu verzichten. 

V6 Artenschutzfreundliche Außenbeleuchtung
Zur dauerhaften Außenbeleuchtung sind nur Lampen mit UV-armen Lichtspektren (z.B. LED, 
Natriumdampf, Niederdrucklampen) mit warmweißer Lichtfarbe (ca. 3000 K) zugelassen. Die 
Leuchten müssen dicht sein und aufgrund ihrer Konstruktion eine gerichtete Lichtabgabe 
sichern. Der Lichtkegel muss nach unten gerichtet werden. Die Beleuchtungen dürfen maximal 
80° schräg zur Seite strahlen, d.h. bis max. 10° unter der Horizontalen, damit eine Abstrahlung 
in den oberen Halbraum und die Horizontale verhindert wird. Die Masthöhen sind so gering 
wie möglich zu halten. Bei der Installation von Leuchten ist darauf zu achten, dass die Lampen 
nicht unmittelbar vor weißen, stark reflektierenden Fassaden oder in Gehölzgruppen ange-
bracht werden. Das Ausmaß und die Intensität der Beleuchtung der Außenanlagen sind grund-
sätzlich auf die unter Sicherheitsaspekten unbedingt notwendige Flächen und Wege und die 
dort notwendige Lichtintensivität zu begrenzen. Eine Lichtstreuung über die zu beleuchtenden 
Flächen ist zu vermeiden. Flächen außerhalb des Bebauungsplangebietes dürfen nicht direkt 
beleuchtet werden. 

V7: Eingrünung des Gewerbegebietes
Zur Verringerung von betriebsbedingten Störwirkungen durch die Beleuchtung des Gewerbe-
gebietes auf Lebensräume und Flugrouten der Fledermäuse hat die Pflanzung einer dichten, 
durchgängigen und mindestens dreireihigen Hecke mit Einzelbäumen aus einheimischen 
Gehölzen rund um das Gewerbegebiet zu erfolgen (vgl. 12.4 Randeingrünung). 

Generelle Maßnahmen
V8 Aufstellen von Schutzzäunen
Zum Schutz der Reptilienschutzzäune, wichtiger Tierlebensräume (Reptilien, Vögel, Laub-
frösche) sowie hochwertiger Biotopstrukturen und erhaltenswürdige Gehölzstrukturen vor bau-
zeitlichem Befahren bzw. Ablagerungen sind an den gekennzeichneten Bereichen Schutzzäune 
(verankerter Bauzaun, Holzzaun, …) aufzustellen. 

V9 Ökologische Baubegleitung
Alle Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität sind durch eine Ökologische Baubegleitung zu begleiten. Der Umfang, die 
Berichterstellung und notwendige Abnahmezeitpunkte sind vor Beginn der Baumaßnahmen 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abzustimmen. 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität:
Folgende Maßnahmen sind vorgezogen durchzuführen, um die kontinuierliche ökologische 
Funktionalität betroffener Lebensräume zu sichern. 

Feld-Ahorn
Hainbuche
Vogel-Kirsche
Eberesche

 
Hartriegel
Hasel
Zweigriffliger Weißdorn
Eingriffliger Weißdorn
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Traubenkirsche
Schlehe 
Kreuzdorn
Hunds-Rose
Öhrchenweide
Sal-Weide
Holunder
Gemeiner Schneeball

Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Sandbirke
Stiel-Eiche
Winter-Linde
Sommer-Linde

Satzung zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 21
„Gewerbegebiet Dombühl-Süd“ der Marktgemeinde Dombühl.

Der Entwurf des Bebauungsplanes besteht aus diesem Plan vom 25.11.2024 und der 
Begründung mit Umweltbericht vom 25.11.2024.

Rechtsgrundlagen
Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
a) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
    (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
    (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist; 
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
     BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
     die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
     worden ist;
c) Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
    die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
    worden ist

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Juli 2024
(GVBl. S. 257), geändert worden ist

Gemeindliches Satzungsrecht:
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 
der Verordnung vom 04.Juni 2024 (GVBl. S.98)

Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
a ) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S.2542), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 
(BGBl. I S. 2024 I Nr. 225)
b) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 
23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) 

- Die Durchführung der beschriebenen Maßnahmen erfordert in den ersten beiden Jahren eine 
  naturschutzfachliche Beratung. Diese ist mit der Unteren Naturschutzbehörde (LRA Ansbach) 
  frühzeitig abzustimmen.
- Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme muss zu Beginn der Baufeldfreimachung funktions-
  fähig zur Verfügung stehen.
- Feldstücke sind jeweils in drei etwa gleich große Abschnitte zu unterteilen und jährlich 
  abwechselnd jeweils einen dieser Abschnitte außerhalb der Brutzeit umzubrechen 
  (Wechselbrache)

A4:  Heckenpflanzung mit vorgelagertem Saum (zeitgleich A2
CEF

) 
Die für Heckenbrüter (insbesondere Bluthänfling, Dorngrasmücke, Goldammer, Klappergras-
mücke, Neuntöter und Stieglitz) dienende Fläche (Fl.Nr. 454/1 TF Gemarkung Dombühl) ist 
durch nachfolgend beschriebene Maßnahmen zu gestalten:
- Pflanzung einer 5 m breiten und 100 m langen dornstrauchreichen (Anteil 60 %) Hecke 
  (Reihenabstand 1 m, Pflanzung Herbst 2022)
- Südlich der Hecke Entwicklung eines 3 m breiten Saumes durch entsprechendes Mahdregime.
- Pflege durch Herbstmahd alle 2-3 Jahre. Abfuhr des Mähgutes
- Die Abgrenzungen der Flächen sind mit Pfosten zu markieren
- Abschnittsweiser Rückschnitt 1/3 der Hecke alle 10-15 Jahre

A5:  Extensiv genutztes Grünland (auf Grünlandstandort)
Die Fl.-Nr. 454/1 TF, 456, 782 TF, 824 TF, 968 TF (Gemarkung Dombühl:), sind durch nach-
folgend beschriebene Maßnahmen zu pflegen: Pflege durch 2-schürige Mahd mit Mähgutabfuhr. 
Die Schnitte müssen zwischen dem 15. Juni und dem 15. September erfolgen. Es sind 20% als 
Altgrasstreifen an jährlich immer wechselnden Standorten stehen zu lassen. Jeweils 50% des 
Altgrasstreifens ist im Folgejahr zu Mähen. Die verbleibende Hälfte ist zur Mahd im Folgejahr 
stehenzulassen. Die Altgrasstreifen dürfen sich nicht auf die Randbereiche beschränken. Die 
Lage ist im gesamten Bereich der Fläche so abzuwechseln, dass frühestens im 10. Jahr wieder 
die erste Teilfläche stehen gelassen wird.

A6:  Heckenpflanzung mit vorgelagertem Saum (zugleich V7)
- Pflanzung einer 5 m breiten Baum-Strauch-Hecke (Heisteranteil 20 %) gemäß den Vorgaben 
   der Grünordnung. 
- Angrenzend zum Extensivgrünland Entwicklung eines 3 m breiten Saumes durch entsprech-
  endes Mahdregime. Pflege durch Herbstmahd alle 2-3 Jahre. Abfuhr des Mähgutes
- Abschnittsweiser Rückschnitt 1/3 der Hecke alle 10-15 Jahre
- Einbringung von Einzelbäumen I. Ordnung in obenstehender Pflanzqualität alle 20 m 
  Lauflänge. In den Lücken dann jeweils Einzelbäume II. Ordnung alle 20 m Lauflänge
- Beträgt der Pflanzabstand der Bäume (Stammmitten) zur Gleisachse der Bahnnebenstrecke 
  Dombühl-Nördlingen weniger als 35 m, so dürfen nur kleinkronige Bäume (Bäume II. oder 
  III. Ordnung) angepflanzt werden.

12. Grünordnerische Festsetzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 sowie 25a und b BauGB]
Die privaten und öffentlichen Grünflächen sowie die Ausgleichsflächen und CEF-Maßnahmen 
sind entsprechend den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern 
und dauerhaft zu erhalten. CEF-Maßnahmen müssen vor Beginn des Eingriffes wirksam sein. 
Grünordnerische Maßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode nach vollständiger Inbe-
triebnahme einzelner Nutzungseinheiten umzusetzen. Kies- und Schotterflächen zur Gartenge-
staltung sind unzulässig. Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungs-
planes zu entsprechen.Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen des Bundes 
deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen. Für festgesetzte Bepflanzungen sind nur standort-
heimische (autochthone) Gehölze zulässig (Vorkommensgebiet 5.1 Süddeutsches Hügel- und 
Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken, Pflanzenauswahl gemäß Pflanz-
liste). Pflanzung in den Hecken und Feldgehölzen im Dreiecksverband (1,0 x 1,5 m) in Gruppen 
von 3-5 Pflanzen einer Art. Die Pflanzungen sind vor Wildverbiss zu schützen.

Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger Laub- 
und Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- 
oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.

Pflanzqualitäten:
Bäume:    
heimische Laubbäume   Hochstamm 3xv, mDb, STU 12 – 14 cm
in Hecken                       Heister, 2xv, 100 – 150 cm
Obstbäume                     Halbstamm oder Hochstamm

Sträucher:      v. Str., min. 3-5 Triebe, 60 – 100 cm

12.1 Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]
Auf den Grünflächen/Ausgleichsflächen sind nur die bezogen auf die jeweilige Zweckbe-
stimmung der Teilfläche festgesetzten Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft der Ziff. 11 bis 12 sowie die zur Durchführung dieser Maßnahmen 
notwendige Wege und Nebenanlagen zulässig.

12.2 Begrünung der privaten Bauflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]
Im Gewerbegebiet sind mindestens 20 % der um die Fläche für Regenrückhaltebecken 
reduzierten Baugrundstücksfläche als Pflanzflächen auszubilden und gärtnerisch zu gestalten. 
Bis zu max. 50 % dieser Pflanzflächen dürfen auf Gebäudedächern liegen (Mindestsubstrat-
dicke Extensivbegrünung: 20 cm).

12.3 Gliederung der privaten Bauflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]
Im Gewerbegebiet ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein standort-
gerechter Laubbaum der Pflanzliste I oder II zu pflanzen. Beträgt der Pflanzabstand der Bäume 
(Stammmitten) zur Gleisachse der Bahnnebenstrecke Dombühl-Nördlingen weniger als 35 m, 
so dürfen nur kleinkronige Bäume (Bäume II. oder III. Ordnung) der Pflanzliste II angepflanzt 
werden.

12.4 Begrünung der Stellplatzanlagen [§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]
Je 8 angefangene private Stellplätze ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen 
und dauerhaft zu unterhalten (Pflanzqualität: mindestens 2 x v.). PKW-Stellplätze sind in 
wasserdurchlässiger Bauweise zu gestalten.

12.5 Randeingrünung [§ 9 Abs.1 Nr. 20 i.V.m. Abs.1 Nr. 25a BauGB]
(zugleich Vermeidungsmaßnahme V7) 
Entlang der gekennzeichneten Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist jeweils eine mindestens dreireihige durchlaufende 
Baum-/Strauchhecke zu pflanzen. Anteil Heisterpflanzung 20 %. Zudem Einbringung von 
Einzelbäumen I. Ordnung in obenstehender Pflanzqualität alle 20 m Lauflänge. In den Lücken 
dann jeweils Einzelbäume II. Ordnung alle 20 m Lauflänge. Beträgt der Pflanzabstand der 
Bäume (Stammmitten) zur Gleisachse der Bahnnebenstrecke Dombühl-Nördlingen weniger als 
35 m, so dürfen nur kleinkronige Bäume (Bäume II. oder III. Ordnung) angepflanzt werden.

12.6 Pflanzscheiben [§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]
Pflanzscheiben für Bäume sind als offene Vegetationsflächen anzulegen; ihre Größe muss 
mindestens 6 m² betragen; Unterpflanzungen sind möglich.

12.7 Freiflächengestaltungsplan [§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]
Zusammen mit den Unterlagen zum Bauantrag ist auf Basis der grünordnerischen Festsetz-
ungen des Bebauungsplanes ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen, der die beabsichtigte 
Gestaltung der Außenanlagen, Flächenversiegelungen, Bepflanzungen, sowie vorhandene und 
geplante Geländehöhen um den jeweiligen Baukörper darstellen.

12.8 Begrünung von Nebenanlagen [§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]
Nebenanlagen und Carports sind, soweit technisch möglich, mit einem Gründach auszuführen. 
Die Substratschicht muss mindestens 8 cm betragen. Für die Begrünung sind geeignete 
Gräser-, Kräuter- und Sprossenmischungen aus heimischen Arten zu verwenden. Neben-
anlagen und Carports sind an mind. 2 Gebäudeseiten mit einer Fassadenbegrünung zu 
versehen. Mind. 50% der jeweiligen Wandfläche ist zu begrünen. Es sind entsprechende 
Kletter- und Rankgerüste, Spanndrähte usw. vorzusehen. Die hierfür bautechnisch erforder-
lichen Vorkehrungen sind bei der Planung entsprechend zu berücksichtigen. Es sind Pflanzen 
gem. Pflanzenliste 12.9 zu verwenden.

12.9 Pflanzliste [§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]
Für gebietstypische, standortgerechte Pflanzungen wird folgende Pflanzliste festgesetzt:

Bäume I. Ordnung
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Amphibien
A1

CEF
 Ersatzhabitat für den Laubfrosch

Um den Verlust des potenziell als Sommer- und Winterlebensraum genutzten Feldgehölzes 
am östlichen Rand des Geltungsbereiches auszugleichen, muss ein Ersatzhabitat geschaffen 
werden. Dies erfolgt durch eine Gehölzpflanzung auf Teilflächen der Flurstücke 539 und 538 
der Gemarkung Kloster Sulz. Die Gehölze müssen aus heimischen Strauch- und ggf. Baum-
arten bestehen. Im südlichen, feuchten Bereich muss es sich um feuchtigkeitsverträgliche 
Arten (z.B. Weiden) handeln. Die Gehölze müssen rechtzeitig vor Baubeginn gepflanzt werden, 
sodass sie als funktionsfähiges Habitat zur Verfügung stehen. Die Gehölze müssen alle 10- 15 
Jahre zurückgeschnitten werden (max. 1/3 des Bestandes auf einmal).

Vögel
A2

CEF
 Gehölzpflanzung für Heckenbrüter

Um beeinträchtigte Bruthabitate von gehölzbrütenden Vogelarten, insbesondere Bluthänfling, 
Dorngrasmücke, Goldammer und Klappergrasmücke, auszugleichen, muss ein geeigneter 
Ersatzlebensraum geschaffen werden. Dafür vorgesehen, ist der südliche Teilbereichs des 
Flurstücks 454/1 der Gemeinde und Gemarkung Dombühl (ca. 800 m²). Dort muss eine 5 m 
breite und 100 m lange Hecke mit einem Reihenabstand von 1 m gepflanzt werden. Auf der 
Südseite muss vorgelagert ein 3 m breiter Saum durch ein entsprechendes Mahdregime ent-
wickelt werden (Endpunkte mit Pfosten markieren). Die Hecke muss aus heimischen 
Sträuchern mit einem Anteil an Dornensträuchern von mind. 60 % (z.B. Schlehe, Weißdorn, 
Hundsrose) bestehen. Die Hecke muss rechtzeitig vor Baubeginn gepflanzt werden, sodass 
sie als funktionsfähiges Bruthabitat zur Verfügung steht. Die Hecke muss alle 10-15 Jahre 
zurückgeschnitten werden (max. 1/3 des Bestandes auf einmal). Der Gras- und Krautsaum 
muss alle 2-3 Jahre im Herbst gemäht, sowie das Mähgut abtransportiert werden.

A3
CEF

 Blühfläche für Offenlandbrüter
Die als Bruthabitate für Feldlerche, Schafstelze und Rebhuhn dienenden Flächen 
(Fl.Nr. 968 TF, Gemarkung Dombühl, Fl.Nr. 185 TF Gemarkung Kloster Sulz) sind durch nach-
folgend beschriebene Maßnahmen zu gestalten:
- Durchführung einer einmaligen lockeren Einsaat mit niedrigwüchsiger Brachen-Saat-
  Mischung; Einsaat mit 10-20% der vom Hersteller empfohlenen Menge

- Lückige Ansaat mit Erhalt von Rohbodenstellen
- Ein Abmähen/ Ernten oder eine Beweidung der Flächen nach der Brutzeit und vor der Boden-
  bearbeitung ist zulässig und erwünscht (Mahd/ Ernte ab 01.07.)
- Feldarbeiten dürfen nicht vom 15.03. bis 01.07. eines Jahres stattfinden.
- Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz/Unkrautbekämpfung (chemisch, mechanisch, 
   thermisch)
- Auf 2 ha der vorgesehenen Fläche (Randlage) keine Bewirtschaftungsgänge (inkl. Befahren 
  der Fläche) oder Pflege vom 15.03. bis 15.08. eines Jahres (angepasster Zeitraum bzgl. 
  Rebhuhn)
- Die Feldstücke auf Fl.Nr. 968 TF, Gemarkung Dombühl, bzw. Fl.Nr. 185 TF Gemakrung 
  Kloster Sulz sind jeweils in etwa drei gleich große Abschnitte zu unterteilen. Jeweils ein 
  Abschnitt ist jährlich wechselnd außerhalb der Brutzeit umzubrechen (Wechselbrache). 
  Anschließend Selbstbegrünung bzw. falls erforderlich neue Ansaat mit standortspezifischer 
  Saatmischung aus niedrigwachsenden Arten regionaler Herkunft, sodass wieder eine lückige 
  Blühfläche/Ackerbrache zur Brutzeit zur Verfügung steht
- Auf den Flächen ist eine diverse und lockere Vegetation aus Acker-Beikräutern vorzusehen. 
- Nur soweit besonders kritische Ackerkräuter (insbesondere Quecke, Acker-Kratzdistel) über-
  handnehmen, dürfen diese nach der Brutzeit (z.B. durch tiefes Umpflügen, erforderlichen falls 
  auch Herbizideinsatz) bekämpft werden.
- Die Durchführung der beschriebenen Maßnahmen erfordert in den ersten beiden Jahren eine 
  naturschutzfachliche Beratung. Diese ist mit der Unteren Naturschutzbehörde (LRA Ansbach) 
  frühzeitig abzustimmen.
- Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme muss zu Beginn der Baufeldfreimachung funktions-
  fähig zur Verfügung stehen.

A4
CEF

 Habitatoptimierung für Höhlenbrüter
Um insbesondere bauzeitliche Beeinträchtigungen zu umgehen und höhlenbrütende Vogelarten 
durch die Schaffung von mehr Nistmöglichkeiten insgesamt zu unterstützen, sind zwei Nist-
kästen anzubringen. Die Aufhängung der Kästen muss rechtzeitig vor Baubeginn und vor der 
Brutsaison (spätestens Anfang März), an geeigneten Bäumen sowie im räumlichen Zusammen-
hang, zwischen ca. 100 m und maximal 350 m Entfernung zum Geltungsbereich des Gewerbe-
gebietes, stattfinden. Die genaue Lage der Nistkästen muss von einem Experten (ökologische 
Baubegleitung) bestimmt werden. Die Kästen müssen mindestens während der gesamten 
Bauzeit (bis Ende der Brutsaison) angebracht bleiben. Eine langfristige Erhaltung und Pflege 
sind zu empfehlen.

11.3 Ausgleichsmaßnahmen [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]
Die Düngung ist bei allen Ausgleichsflächen untersagt. Im vorliegenden Fall werden Ausgleichs-
flächen mit Ziel extensives Grünland/Einzelbäume/Säume/Ackerbrache/Blühflächen angestrebt. 
Sollte sich nach einer mehrjährigen Pflege auf den Grünlandflächen dieses Ziel nicht einstellen, 
ist durch entsprechende Vorgehensweise eine Anreicherung der Flächen mittels eines Natur-
gemisches (Schnittgut, Druschkonzentrate) zu erbringen. Die Berechnungen des Ausgleichs-
bedarfs sind dem Umweltbericht zu entnehmen. Die Ausgleichsfläche ist dem Bay. Landesamt 
für Umwelt zur Eintragung in das Bay. Ökoflächenkataster zu melden.

A1: Einzelbaumpflanzung
Pflanzung von Bäumen I. Ordnung gemäß Planeintrag

A2: Extensiv genutztes Grünland auf Ackerstandort/Intensivgrünland
Die Ackerfllächen sind für eine Ansaat vorzubereiten. Bei brachliegenden Flächen ist der 
Aufwuchs zu mähen und abzufahren, um einer weiteren Nährstoffanreicherung entgegenzu-
wirken. Ansaat mit autochthonem Saatgut der Herkunftsregion 12 (Fränkisches Hügelland). 
Das Saatgut kann mit trockenem Sand, Sägemehl oder noch besser mit Sojaschrot auf 10 g/m² 
(100 kg/ha) gestreckt werden. Damit wird eine gleichmäßige Aussaat der feinen Samen erzielt. 
Die Pflege im ersten Jahr nach Aussaat ist dem Aufwuchs anzupassen. Unerwünschte Wild-
kräuter und Grassamen, die nach der Aussaat schneller auflaufen (Gänsedistel, Knöterich, 
Klettenlabkraut, Ackerfuchsschwanz usw.) sind zu entfernen. Wenn diese beginnen, die 
empfindlichen Magerrasen-Keimlinge zu überwachsen, muss gemäht werden. Dies ist im 
ersten Jahr immer zu wiederholen, so oft die Konkurrenten überhandnehmen. Ab dem 2. Jahr 
nach der Ansaat kann die gewünschte Nutzung stattfinden. 
Aussaattermin: Zwischen März und Ende Mai, oder von Ende August bis November. Ab dem 
2. Jahr nach Ansaat ist die Wiese durch eine 2-schürige Mahd mit Mähgutabfuhr zu pflegen. 
Bestehende Grünlandbereiche sind durch eine 2-schürige Mahd mit Mähgutabfuhr zu pflegen.
Die Schnitte müssen zwischen dem 15. Juni und dem 15. September erfolgen. Es sind 20% als 
Altgrasstreifen an jährlich immer wechselnden Standorten stehen zu lassen. Jeweils 50% des 
Altgrasstreifens ist im Folgejahr zu mähen. Die verbleibende Hälfte ist zur Mahd im Folgejahr 
stehenzulassen. Die Altgrasstreifen dürfen sich nicht auf die Randbereiche beschränken. Die 
Lage ist im gesamten Bereich der Fläche so abzuwechseln, dass frühestens im 10. Jahr 
wieder die erste Teilfläche stehen gelassen wird. Die entstehenden Böschungsbereiche zur 
Gewerbegebietsfläche sind als extensiv genutzte Säume auszubilden. Hierzu erfolgt eine 
Ansaat mit autochthonem Saatgut der Herkunftsregion 12 (Fränkisches Hügelland). Pflege 
durch Herbstmahd alle 2-3 Jahre. Abfuhr des Mähgutes.

A3:  Ackerbrache
(Teilflächen zeitgleich A3

CEF
) Die als Bruthabitate für Feldlerche, Schafstelze und Rebhuhn 

dienenden Flächen (Fl.Nr. 968 TF Gemarkung Dombühl, Fl.Nr. 185 TF Gemarkung Kloster 
Sulz) sind durch nachfolgend beschriebene Maßnahmen zu gestalten:
- Durchführung einer einmaligen lockeren Einsaat mit niedrigwüchsiger Brachen-Saatmischung; 
  Einsaat mit 10-20% der vom Hersteller empfohlenen Menge
- Lückige Ansaat mit Erhalt von Rohbodenstellen
- Ein Abmähen/ Ernten oder eine Beweidung der Flächen nach der Brutzeit und vor der Boden-
  bearbeitung ist zulässig und erwünscht (Mahd/ Ernte ab 01.07.)
- Feldarbeiten dürfen nicht vom 15.03. bis 01.07. eines Jahres stattfinden.
- Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz/Unkrautbekämpfung (chemisch, mechanisch, 
   thermisch)
- Auf 2 ha der vorgesehenen Fläche (Randlage) keine Bewirtschaftungsgänge (inkl. Befahren 
  der Fläche) oder Pflege vom 15.03. bis 15.08. eines Jahres (angepasster Zeitraum bzgl. 
  Rebhuhn)
- Umbruch der Fläche alle 3 Jahre außerhalb der Brutzeit mit anschließender Selbstbegrünung 
   bzw. falls erforderlich neuer Ansaat mit standortspezifischer Saatmischung aus niedrig-
   wachsenden Arten regionaler Herkunft, sodass wieder eine lückige Blühfläche/Ackerbrache 
   zur Brutzeit zur Verfügung steht
- Auf den Flächen ist eine diverse und lockere Vegetation aus Acker-Beikräutern vorzusehen. 
- Nur so weit besonders kritische Ackerkräuter (insbesondere Quecke, Acker-kratzdistel) 
  überhandnehmen, dürfen diese nach der Brutzeit (z.B. durch tiefes Umpflügen, erforderlichen 
  falls auch Herbizideinsatz) bekämpft werden.

13. Landwirtschaft
Emissionen aus der Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen in Form von 
Lärm, Staub und Geruch sind, sofern es sich um Nutzungen und Aktivitäten handelt, die dem 
Grundsatz der „guten fachlichen Praxis“ entsprechen, zu dulden.

14. Geländeveränderung
Zu jedem Bauantrag ist ein Geländeschnitt einzureichen, der die Höhenlage und den 
geplanten und ursprünglichen Geländeverlauf auf dem Grundstück darstellt. Negative 
Auswirkungen auf Nachbargrundstücke durch Geländeveränderungen sind unzulässig. In 
Abstimmung mit den Grundstücksnachbarn sind Böschungen auch auf angrenzenden 
Grundstücken zulässig. Notwendige Stützmauern sind zu begrünen (Vorpflanzung möglich).

15. Bodendenkmal [§9 Abs. 17 BauGB]
Für Bodeneingriffe in relevanten Bereichen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen ist.

TEXTLICHE HINWEISE (1/3)

1. Werbeanlagen
Gemäß § 33 StVO sind Verkehrsbeeinträchtigungen durch Werbung in Form von Bild, Schrift, 
Licht und Ton verboten.

2. Löschwasserversorgung
Die Anlagen zur Löschwasserversorgung sind nach §9 Abs. 1 Punkt 13 BauGB auszuführen. 
Die erforderliche Löschwassermenge ist über Hydranten und andere genormte Löschwasser-
entnahmestellen (z. B. Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230) sicherzustellen. 
Die Löschwasserbereitstellung orientiert sich am DVGW-Arbeitsblatt W 405. Bei Neuerrichtung 
sind die Löschwasserentnahmestellen so anzuordnen, dass innerhalb einer Lauflänge von 
100 m (Straßenführung) die nächste Löschwasserentnahmestelle erreichbar ist und der 
gesamte Löschwasserbedarf im Umkreis von maximal 300 m sichergestellt ist. 

Zufahrt: Die Zufahrten zu den Schutzobjekten müssen so ausgeführt werden, dass sie mit 
Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast von 10 t, einer Länge von 10 m und einer Breite von 
2,5 m zügig befahren werden können (Zufahrt mind. 3,5 m). Entsprechende Aufstellflächen für 
die Feuerwehr nach DIN 14090 müssen vorhanden sein und dürfen nicht durch Bepflanzung 
oder betriebliche Einflüsse beeinträchtigt werden. Zugangsmöglichkeiten auf das Gelände sind 
für die Feuerwehr jederzeit sicherzustellen. Bei einer Einfriedung des Geländes sind aus-
reichend Zugangsmöglichkeiten für die Feuerwehr sicherzustellen.

3. Brandschutz
Da der Bebauungsplan Gebäudehöhen bis 25 m zulässt und die Feuerwehren der Gemeinde 
Dombühl über kein Hubrettungsfahrzeug verfügen, ist die Sicherstellung des zweiten Rettungs-
weges über Rettungsmittel der Feuerwehren u.U. nicht möglich. Bei Gebäuden, deren Anleiter-
höhe 8 Meter über Gelände überschreitet (Fußbodenhöhe oberste Nutzungseinheit größer 
7 Meter), ist demnach zwingend eine zweite notwendige Treppe gemäß den Vorgaben der 
Bayerischen Bauordnung oder ein Sicherheitstreppenhaus erforderlich. Sofern darüber hinaus 
die Befahrbarkeit der privaten Grundstücke sowie eine Aufstellfläche für Feuerwehrfahrzeuge 
erforderlich werden, sind diese Flächen gemäß DIN 140090 -Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken- auszubilden.

4. Lüftungsanlagen
Für Büroräume werden aus Gründen des passiven Lärmschutzes im gesamten Plangebiet 
fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen empfohlen (z.B. Schalldämmlüfter oder Anschluss 
an eine zentrale Lüftungsanlage).

5. Wasserrechtliche Behandlung (Regenrückhaltebecken)
Flächenversiegelungen sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Die privaten 
Grundstückseigentümer haben auf ihrem Grundstück durch geeignete Rückhaltemaßnahmen 

Bäume II. – III. Ordnung
Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia

Sträucher:
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Salix aurita
Salix caprea
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Kletter- und Rankpflanzen
Clematis i.A.    
Hedera helix    
Lonicera periclymenum  
Vitis vinifera var. silvestris   

13. II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO]
13.1 Dachneigung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Die zulässigen Dachneigungen sind mit 0 – 20 ° festgesetzt. Dachaufbauten (ausgenommen 
technische Anlagen) und Dacheinschnitte sind nicht zulässig. Im gesamten Plangebiet sind 
glänzende oder reflektierende Materialien für Dachflächen unzulässig.

13.2 Fassaden (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Bei der Farbgebung der Fassaden sind glänzende Materialien in großflächiger Anwendung 
und grelle Farben (z.B. Fassaden aus hellem Aluminium und leuchtend bunte Farben) nicht 
zulässig.

13.3 Freileitungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Im gesamten Plangebiet sind oberirdische Niederspannungs- und Schwachstromleitungen, 
sowie oberirdische Telefonleitungen unzulässig.

13.4 Werbeanlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO)
Werbeanlagen sind nur an den Gebäuden zulässig, in denen sich die Leistungsstätte befindet. 
Angebracht werden dürfen diese je Grundstück an maximal zwei Gebäudeseiten. Sie sind in 
die Fassade zu integrieren und dürfen nicht über die Traufen hinausragen. Weiterhin ist pro 
Grundstück ein freistehender Werbeträger (Pylon) und drei Fahnenstangen bis zu einer 
maximalen Höhe von 10 m zulässig. Weit ausstrahlende und großflächige Leuchtreklamen mit 
laufendem Blinklicht sind unzulässig. Auf Grünflächen, auf denen Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt sind, sind Werbe-
anlagen unzulässig. Wegweiser und Orientierungshilfen sind in Straßennähe zulässig.

13.5 Gestaltung von unbebauten Freiflächen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Alle Flächen auf den Baugrundstücken, die nicht durch Gebäude, Wege, Zufahrten, Lager-
flächen oder Stellplätze in Anspruch genommen werden, sind als Vegetationsflächen gärtner-
isch zu gestalten. Werden Wege im Bereich von Grünflächen angelegt, so sind diese nur in 
nicht versiegelter, d.h. wasser- und luftdurchlässiger Bauweise zulässig (z.B. Schotterrasen). 
Die Wege dürfen eine maximal zulässige Breite von 3,0 m nicht überschreiten.

13.6 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Als Grundstückseinfriedungen sind ausschließlich Stabgitterzäune mit einer maximalen Höhe 
von 2,5 m zulässig. Die Einfriedungen sind mit Sträuchern und Kletterpflanzen zu begrünen.
Die Einfriedungen sind mit Sträuchern und Kletterpflanzen zu begrünen. Im Bereich von Sicht-
dreiecken ist eine Bepflanzung mit Sträuchern und Kletterpflanzen aus Gründen der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zulässig. Zudem kann bei direkt angrenzender hecken-
artiger Ausgleichs- oder Grünfläche auf eine weitere Begrünung der Einfriedung verzichtet 
werden. An der südlichen Grenze von GE1 sowie an den nördlichen Grenzen von GE2 und 
GE3 ist eine Begrünung der Einfriedung nicht erforderlich. Werden Zäune in Hecken-
pflanzungen integriert, so gelten diese in diesem Sinne als begrünt. An der Grenze zur freien 
Landschaft ist mit Einfriedungen ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grundstücksgrenze einzu-
halten. Diese Festsetzungen sind nicht auf die Einfriedung von Freiverkaufs- oder Lagerflächen 
anzuwenden, die direkt an Gebäude anschließen.

sicherzustellen, dass das auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser 
gedrosselt an die Vorflut abgegeben wird. Hierzu ist für jedes Bauvorhaben ein gesonderter 
Nachweis nach Merkblatt „M 153“ und dem Arbeitsblatt „A 117“ der DWA (Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) zu führen. Für die Dimensionierung 
der Niederschlagswasser-Rückhaltung aller befestigten Flächen ist das 10-minütige, 
10-jährliche Regenereignis anzusetzen. Zuständig für die wasserrechtliche Behandlung ist das 
Landratsamt Ansbach. Den Bauherren wird eine frühzeitige Abstimmung mit dem Landratsamt 
(Abteilung Wasserrecht) empfohlen. Eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung nach aktuell 
gültigem Regelwerk ist dem Landratsamt Ansbach für das Schmutz- und Niederschlagswasser 
in einer Entwässerungsplanung aufzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass für die Einleitung von 
gesammeltem Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer sowie für die Einleitung in 
das Grundwasser (Versickerung) ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren erforderlich ist, 
wenn nicht die Bagatellgrenzen der NWFreiV, TRENOG oder TRENGW unterschritten werden. 
Für das Erlaubnisverfahren ist eine Entwässerungsplanung unter Berücksichtigung des Tech-
nischen Regelwerkes DWA-A 102 (qualitativ), DWA-M 153 und DWA-A-117 bzw. DWA-A-138 
(quantitativ) zu erstellen und beim Landratsamt als Wasserrechtsbehörde einzureichen.

6. Wasserabfluss
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tieferliegenden 
Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden (§ 37 Abs. 1 WHG).

7. Emissionen Bahn
Die DB Services Immobilien GmbH, Nürnberg, gibt folgenden Hinweis: Ansprüche gegen die 
Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form 
sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungs-
berechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie ggf. Erschütterung, Lärm, 
Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen, die von Bahnanlagen und 
dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Eine Prüfung zur 
Bauvorlage ist zu empfehlen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit 
§ 906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhn-
lichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen.

8. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Diesellagerung, Betankung von Baustellen-
fahrzeugen u. ä.) hat entsprechend den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 
(Anlagenverordnung – VawS) zu folgen. Eine Lagerung wassergefährdender Stoffe ist nur 
unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
Die Eignung der Behälter ist vor Einbau nachzuweisen. Dieser Nachweis ist auch dem Sach-
verständigen bei der erstmaligen Prüfung vorzulegen. Anlagen und Anlagenteile sind in einem 
ausreichend standsicheren Lagerraum bzw. Gebäudegeschoss untergebracht. Für Anlagenteile 
außerhalb des Lagerraumes gelten die oben genannten Anforderungen. Die Lagergüter 
müssen standsicher und in einem derart funktionierenden Zustand aufgestellt sein, dass keine 
wassergefährdenden Stoffe austreten können.

9. Grenzabstände Bepflanzung
Auf die Einhaltung der in § Art. 47 „Grenzabstand von Pflanzen“ und Art. 48 „Grenzabstand bei 
landwirtschaftlichen Grundstücken“ AGBGB (Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und anderer Gesetze) und dessen Ausnahmen in Art. 50 genannten Vorgaben wird hin-
gewiesen

10. Flächen für Ver- und Entsorgungsleitungen
Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanäle sind unter öffentlichen 
Fahrbahnen oder unbepflanzten Seitenstreifen zu verlegen. Die jeweiligen Abstände nach den 
entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. Die jeweiligen Hausanschlussleitungen sind unter 
Berücksichtigung der festgesetzten Baumstandorte zu planen und zu verlegen. Soweit Baum- 
und Strauchpflanzungen in einer Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln er-
folgen, sind im Einvernehmen mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen ge-
eignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Das "Merkblatt über Baumstandorte und unter-
irdische Ver- und Entsorgungsanlagen", herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, ist zu beachten. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel (VBG4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

11. Bodenbearbeitung/Schutz des Oberbodens
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz 
des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 
18915, der DIN 18300 und der DIN 19731 zu berücksichtigen. Die Vorgaben der DIN 19639 
(Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) sind einzuhalten. Die Ent-
sorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzögerungen 
und Mehrkosten mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Dabei wird 
die Erstellung einer Massenbilanz mit Verwertungskonzept empfohlen. Es ist sicherzustellen, 
dass für die auszuhebenden Bodenmengen ausreichend Zwischenlagermöglichkeiten oder 
Bereitstellungsflächen vorgehalten werden. Hier ist vorab die Genehmigungsbedürftigkeit mit 
der Kreisverwaltungsbehörde zu prüfen. Die Menge des Bodenmaterials, das extern verwertet 
werden soll, ist darzustellen. Der Oberboden (Mutterboden) und ggf. kulturfähige Unterboden 
nach § 202 BauGB ist zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor 
Verdichtung zu schützen und möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV ortsnah 
innerhalb der gleichen bodenkundlichen und geologischen Einheit zu verwerten. Der nicht 
kulturfähige Unterboden und das Untergrundmaterial sollte, wenn möglich, innerhalb des 
Vorhabensbereiches in technischen Bauwerken verwendet werden, um eine Entsorgung zu 
vermeiden. Für den Ausbau bedeutet das, dass bei entsprechend tiefen Bodeneingriffen ggf. 
mindestens drei Bodenschichten (Ober-, Unterboden-, Untergrund-Horizonte) getrennt be-
handelt und verwertet werden müssen. Eine Verwertung von Bodenmaterial (z.B. Oberboden-
auftrag) darf nicht in Überschwemmungsgebieten oder Wasserschutzgebieten durchgeführt 
werden. Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist un-
verzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde/Landratsamt) zu 
benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG)
Zur Sicherstellung einer fachgerechten und ressourcenschonenden Durchführung der Planung 
sowie des Baus in Bezug auf die Belange des Bodenschutzes wird eine bauherrenseits zu 
koordinierende bodenkundliche Baugebegleitung empfohlen.

12. Baumschutz
Vorhandene und zu erhaltende Bäume und Sträucher sind vor negativen Einwirkungen 
(Abgrabungen, Oberbodenverdichtungen und Anfahrschäden) durch geeignete Maßnahmen 
unter fachkundiger Ausführung zu schützen und die gängigen Normen (ZTV-Baumpflege; 
RAS-LP 4; DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen") zu berücksichtigen. Schon vor Baubeginn sind schützenswerte Bereiche 
mit einem fest verankerten, mindestens 1,80 m hohen Zaun abzugrenzen. Diese abgezäunten 
Flächen, die so groß als möglich gehalten werden sollten (Richtwert: 1,5 m über die vor-
handene Kronenbreite des Baumes), sollen vor Verdichtungen durch Baufahrzeuge und 
Lagermaterialien geschützt werden. Bei beengten Verhältnissen kann unter Umständen kein 
Schutzzaun eingerichtet werden. Dann sollten sorgfältig die Stämme mit einem Stammschutz 
aus Holzbrettern lückenlos verschalt werden. Dabei sind zwischen Brettern und Stamm 
Polsterelemente, wie z. B. alte Autoreifen, zum Abpuffern anzubringen. Der Stammschutz ist 
notwendig, um direkten mechanischen Verletzungen durch Baustellenfahrzeuge und 
Materialien, vorzubeugen. Um die Bäume in diesen Bereichen vor Verdichtungen zu schützen, 
sollten im Kronenbereich druckverteilende Matten (z. B. Baggermatratzen) auf eine ca. 20 cm 
starke Kiesschicht gelegt werden. Unter der Kiesschicht sollten zudem vorab Folien verlegt 
werden, um das spätere Entfernen zu erleichtern. Auf die Baggermatratzen kann verzichtet 
werden, wenn unter der Kiesschicht ein druckverteilendes Vlies ausgelegt wird. Dass diese 
Vorarbeiten nur ohne schweres technisches Gerät geschehen können, ist dabei selbstverständ-
lich. Die Begleitung der Maßnahme durch ein Fachbüro wird empfohlen. Oberstes Ziel ist die 
Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial inner-
halb der Baufläche. Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Ent-
sorgungsweg die rechtlichen und technischen Anforderungen (z.B. BBodSchV (neue Fassung), 
Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV) sowie DepV) maßgeblich. Abzutragender Mutterboden sollte der landwirtschaftlichen 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

1. Art der baulichen Nutzung ([§ 8 und 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 11 BauNVO])
Gewerbegebiet (GE) [§ 8 BauNVO i.V.m. §1 BauNVO]

1.1 Zulässig im Gewerbegebiet
Tankstellen, Lagerhäuser, Lagerplätze und Gewerbebetriebe aller Art mit Ausnahme von:
Betrieben des Beherbergungsgewerbes, Gewerbebetrieben, die ganz oder teilweise dem 
Geschlechtsverkehr gegen Entgelt dienen. Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, 
welche auf Dach- oder in bzw. an Außenwandflächen von Gebäuden angebracht werden 
oder als Carport dienen. 

1.2 Nicht zulässig sind im Gewerbegebiet
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
   Betriebsleiter 
- Einzelhandelsbetriebe
- Anlagen für sportliche Zwecke
- Räume und Gebäude für freie Berufe i.S.v. § 13 BauNVO
- Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, die nicht auf Dach- oder in bzw. an Außenwand-
  flächen von Gebäuden angebracht werden oder als Carport dienen. 

1.3 Ausnahmsweise zulässig sind im Gewerbegebiet
Einzelhandelsnutzungen mit einer Verkaufsfläche von höchstens 400 m², wenn diese in einem 
unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem sich im Gewerbegebiet 
ansiedelnden Betrieb stehen und diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse unter-
geordnet sind. Selbstständige Kleinbetriebe wie Kioske und Convenience-Shops mit einer 
Verkaufsfläche von höchstens 400 m².

2. Gebietsübergreifende Gliederung des Gewerbegebiets 
(§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 BauNVO, § 8 BauNVO)
Das Gewerbegebiet wird im Hinblick auf das Emissionsverhalten der zulässigen Betriebe und 
Anlagen nach den Eigenschaften der Betriebe und Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, 
Satz 2 BauNVO gegliedert. In den Teilflächen TF GE 1 bis TF GE 3 des Plangebietes sind 
Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente L

EK
 nach DIN 45691, Ausgabe Dezember 2006, weder tagsüber 

(06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) überschreiten:

Teilfläche LEK in dB(A), Tag / LEK in dB(A), Nacht 
TF GE1                            65                              50
TF GE2                            66                              50
TF GE3                            66                              47

Ausgehend von dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Punkt (RW = 32594700,0 und 
HW= 5456300,0 im Koordinatensystem ETRS89 / UTM 32) sind folgende Zusatzkontingente 
L

EK,zus
 für den Tages-und Nachtzeitraum festgesetzt.

Bezugspunkt X = 32594700,0 & Y = 5456300,0 
Sektoren  /  Richtungsvektor / Zusatzkontingent 
                      Anfang / Ende        Tag in dB(A) / Nacht in dB(A)
Sektor A         260°          0°                0                      0
Sektor B         0°              50°              2                      3
Sektor C         50°            145°            6                      6
Sektor D        145°           260°           8                     10

Für im Bereich der Richtungssektoren A bis D liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen 
(6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L

EK
 der einzelnen Teilflächen L

EK 
+ L

EK,zus
 

ersetzt werden. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
Die DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5 kann bei der Marktgemeinde Dombühl, Rathaus, 
Am Markt 2, 91601 Dombühl zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

3. Maß der baulichen Nutzung [§ 9(1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 -21a BauNVO]
3.1 Grundflächenzahl [§ 19 BauNVO]:
max. 0,8

3.2 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl [§ 20 BauNVO]:
max. 2 Vollgeschosse
GFZ max. 0,8

3.3 Höhe baulicher Anlagen [§ 16 BauNVO Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO]
Als zulässige Höhe der baulichen Anlagen werden folgende Höhen festgesetzt:
GE1: 25 m
GE2: 18 m
GE3: 16 m
Die zulässige Gebäudehöhe darf für untergeordnete technische Bauteile (z.B. Klimageräte, 
Aufzugs- und Solaranlagen) um bis zu 3,0 m überschritten werden. Ausnahmsweise können 
Überschreitungen der zulässigen Gebäudehöhen bei Sonderbauten (z.B. Zyklone, Silos, 
Heizkraftwerke) und Gewerbebauten mit betriebsbedingt zwingenden Höhenanforderungen 
wie z.B. Lagerhäusern / Hochregellager mit bestimmten Stapelhöhen um bis zu 5,00 m 
zugelassen werden. wenn deren Grundfläche nicht mehr als 5% der überbauten Grundstücks-
fläche beträgt und diese zur Sicherung innerbetrieblich notwendiger Abläufe erforderlich sind. 

Die Gebäudehöhe wird stets zwischen Oberkante First bzw. dem oberen Wandabschluss /
Attikaabschluss (= Obere Maßbezugshöhe) und des Höhenbezugspunktes gemessen.

4. Überbaubare Grundstücksflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im Plan eingezeichneten Baugrenzen 
festgesetzt.

5. Bauweise (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Für das Gewerbegebiet wird eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise fest-
gesetzt. Gebäudelängen von mehr als 50 m sind zulässig.

6. Flächen für Nebenanlagen [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m.§ 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 
    Satz 1 BauNVO]
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Gebäude als Nebenanlagen im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden (§ 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO), 
soweit die Errichtung der Nebenanlagen weder zu einer Beeinträchtigung der verkehrlichen 
Sicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen noch zu einer Beeinträchtigung des Nutzungs-
zwecks von angrenzenden Grünflächen führt. Auf den als öffentliche Grünfläche festgesetzten 
Flächen sind nur die der Pflege dieser Flächen dienenden Nebenanlagen bzw. Anlagen, 
welche der Ver- und Entsorgung dienen zulässig. 

7. Flächen für Stellplätze und Garagen [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 12 BauNVO, 
    § 21a BauNVO]
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Auf den als „Um-
grenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
festgesetzten Flächen sind Garagen und Stellplätze nicht zulässig.

8. Von Bebauung freizuhaltende Flächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB]
Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung oder Bepflanzung freizuhalten. 
Anpflanzungen und Gegenstände jedweder Art dürfen eine Höhe von 0,8 m über der Fahrbahn 
der Straße, zu der das jeweilige Sichtdreieck im Bezug steht, nicht überschreiten.

9. Beleuchtung [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]
Im Plangebiet sind zur dauerhaften Außen- und Straßenbeleuchtung nur auf den Boden ge-
richtete Leuchten zulässig. Die Beleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insekten-
verträglich zu installieren. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Licht-
wirkung nur auf die zu beleuchtenden Flächen erfolgt, also die Abstrahlung in die Umgebung 
minimiert wird.
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